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1.	� WANN  ENTSTEHT EIN ANSPRUCH 
AUF RUHEGEHALT?

Der Anspruch auf beamtenrechtli-
ches Ruhegehalt entsteht mit dem 
Eintritt des kommunalen Wahlbe-
amten in den Ruhestand. Dieser ist 
nach den gesetzlichen Vorschriften 
grundsätzlich an folgende Voraus-
setzungen geknüpft (Bayerisches 
Beamtenversorgungsgesetz-BayBe-
amtVG-, Gesetz über kommunale 
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen 
- KWBG-):

A)	� Versorgungsanspruch bei Ablauf 
der Amtszeit

Wird ein kommunaler Wahlbeam-
ter nicht wieder für das gleiche Amt 
gewählt oder nimmt er die Wieder-
wahl nicht an, tritt er kraft Gesetzes 
mit Ablauf der Amtszeit in den Ru-

hestand, wenn er eine Amtszeit als 
Beamter auf Zeit von mindestens 
zehn Jahren zurückgelegt hat (status- 
rechtliche Wartezeit nach Art. 21 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 KWBG). 

Nach Art. 21 Abs. 2 Satz 1  KWBG sind 
neben  der Amtszeit noch folgende 
Zeiten auf die Wartezeit anzurech-
nen:

die früher als ehrenamtlicher 
erster Bürgermeister zurückge-
legte Zeit, sofern dem Ehrenamt 
die überwiegende Arbeitskraft 
gewidmet wurde (Feststellung 
durch jeweiliges Beschlussorgan; 
Bestätigung durch Rechtsauf-
sichtsbehörde),

die Zeit als gewählter Stellvertre-
ter des Landrats oder als ehren-
amtlicher weiterer Bürgermeister, 

1 	� Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text in der Regel die männliche Form verwendet.  
Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
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sofern die Geschäfte des Landrats 
oder des berufsmäßigen ersten 
Bürgermeisters ununterbrochen 
länger als sechs Monate geführt 
wurden und die volle Arbeitskraft 
darauf verwendet wurde,

die Zeit, die als berufsmäßiger 
kommunaler Wahlbeamter in ei-
nem anderen als dem letzten Amt 
zurückgelegt wurde, 

die im einstweiligen Ruhestand 
zurückgelegte Zeit,

Zeiten als Mitglied des Bayeri-
schen Landtags ohne Anwart-
schaft/Anspruch auf Altersent-
schädigung, sofern auch keine 
Leistungen nach Art. 16 Abs.1 bis 
3 des Bayerischen Abgeordneten-
gesetzes beantragt wurden.

Zeiten als Mitglied der Staatsre- 
gierung ohne Anwartschaft/An-
spruch auf Ruhegehalt, sofern 
außerdem keine Leistungen nach 
Art.15 Abs.6 Satz 1 des Gesetzes  
über die Rechtsverhältnisse der  
Mitglieder der Staatsregierung  
beantragt wurde. 

Ausnahmen

Wurde die Amtszeit nach Art. 42 
Abs. 3 GLKrWG verkürzt und ist 
das 10. Amtsjahr noch nicht ab-
gelaufen, sondern erst angebro-
chen, gilt die zehnjährige Warte-
zeit als erfüllt (Art. 21 Abs. 2 Satz 
2 KWBG).

Ist eine Übernahme in das frühere 
Laufbahnbeamtenverhältnis ei-
nes öffentlich-rechtlichen Dienst- 
herrn im Geltungsbereich des 
KWBG nach Art. 25 KWBG nicht 
mehr möglich, weil die dafür 
maßgebliche gesetzliche Alters-
grenze am Tag nach Beendigung 
des Beamtenverhältnisses auf 
Zeit überschritten ist, so tritt ein 
Beamter auf Zeit auch bei Nicht- 
erfüllung der zehnjährigen War-
tezeit mit Ablauf der Zeit, für die 
er gewählt oder ernannt ist, in 
den Ruhestand (Art. 25 Abs. 1 Satz 
4 KWBG). Die fünfjährige versor-
gungsrechtliche Wartezeit des 
Art. 11 Abs. 1 BayBeamtVG muss 
jedoch erfüllt sein.

Ein berufsmäßiges Stadt- bzw. 
Gemeinderatsmitglied, das der 

Pflicht zur erneuten Übernahme 
seines Amtes bis zum 62. Lebens-
jahr (Art. 17 Abs. 2 KWBG) nicht 
nachkommt, tritt nicht in den 
Ruhestand (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 
KWBG). Es ist mit dem Ende der 
Amtszeit entlassen (Art. 15 Abs. 1 
KWBG).

B)	� Versorgungsanspruch bei  
Dienstunfähigkeit

Im Falle einer amtsärztlich festge-
stellten Dienstunfähigkeit besteht 
ein Anspruch (Art. 22 KWBG), wenn

eine Dienstzeit von mindestens 
zehn Jahren in einem Beamten-, 
Richter- oder Soldatenverhältnis 
mit Dienstbezügen zurückgelegt 
ist oder
die Dienstunfähigkeit auf einem 
Dienstunfall beruht oder
der Wahlbeamte aus einem Be-
amten- oder Richterverhältnis auf 
Lebenszeit in das Beamtenverhält-
nis auf Zeit berufen worden ist. 

C)	 Einstweiliger Ruhestand
Bei Umbildung der Gebietskörper-
schaft tritt der kommunale Wahlbe-
amte auf Zeit in den einstweiligen 
Ruhestand, sofern die fünfjährige 
versorgungsrechtliche Wartezeit des 
Art. 11 Abs. 1 BayBeamtVG erfüllt ist 

(Art. 24 KWBG). Der einstweilige Ru-
hestand dauert bis zum Ablauf der 
Amtszeit, für die der Wahlbeamte 
gewählt worden ist. Nach Ablauf der 
Amtszeit gilt der Wahlbeamte bei 
Vorliegen der Voraussetzungen als 
dauernd im Ruhestand befindlich, 
andernfalls ist er zum gleichen Zeit-
punkt entlassen (Art. 26 KWBG).

2.	 ��WIE BERECHNET SICH DAS  
RUHEGEHALT?

Für die Berechnung gilt folgende For- 
mel:

Ruhegehalt = ruhegehaltfähige 
Bezüge x Ruhegehaltssatz*

*	�berechnet sich aus der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit

A)	 Ruhegehaltfähige Bezüge 
sind (Art. 12 BayBeamtVG):

das Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe, in der sich der Wahlbe-
amte zuletzt befunden hat. Die 
Dienstbezüge aus dem letzten 
Amt sind in der Regel aber nur 
versorgungswirksam, wenn der 
Wahlbeamte sie mindestens zwei 
Jahre lang erhalten hat (Ausnah-
me: dienstlich verursachte Dienst- 
unfähigkeit),

Sebastian.Thaler
Hervorheben
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der Orts- und Familienzuschlag 
bis zur Stufe V(erheiratet) – die 
Stufe V steht u.a. auch dann zu, 
wenn der Beamte eine Person, 
deren Hilfe er aus gesundheit-
lichen Gründen benötigt, nicht 
nur vorübergehend in seinen 
Haushalt aufgenommen hat 
(sog. „Aufnahme Hilfsperson“).

B)	 Ruhegehaltfähige Dienstzeiten
sind (Art. 14 ff BayBeamtVG, Art. 50 
und 52 Abs. 7 KWBG):

die Zeit als Laufbahnbeamter und 
als Wahlbeamter,
eine Wehr- oder Zivildienstzeit,
die Zeit, in der ein ehrenamtlicher 
erster Bürgermeister dem Ehren-
amt die überwiegende Arbeits-
kraft gewidmet hat (Feststellung 
durch jeweiliges Beschlussorgan; 
Bestätigung durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde),
die Zeit einer für das Wahlamt 
förderlichen Ausbildung oder Tä-

tigkeit bis zu vier Jahren, die Zeit 
einer Fachschul- oder Hochschul-
ausbildung jedoch nur bis zu drei 
Jahren (diese Zeit ist aber nur bei 
der Berechnung des Ruhegehalts-
satzes nach Art. 26 BayBeamtVG 
berücksichtigungsfähig),
die Zeit als gewählter Stellvertre-
ter des Landrats oder als ehren-
amtlicher weiterer Bürgermeister, 
sofern die Geschäfte des Landrats 
oder des berufsmäßigen ersten 
Bürgermeisters ununterbrochen 
länger als sechs Monate geführt 
wurden und die volle Arbeitskraft 
darauf verwendet wurde.

 
Im Falle eines vorangegangenen Lauf- 
bahnbeamtenverhältnisses ferner:

die Zeit einer dem Laufbahnbe-
amtenverhältnis unmittelbar vo-
rangegangenen förderlichen Be-
schäftigung als Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst

die Zeit einer für das Laufbahn-
beamtenverhältnis vorgeschrie-
benen Ausbildung (diese Zeit ist 
jedoch nur beim sog. „Mischrecht“ 
nach Art. 103 Abs. 5 ff BayBeamtVG 
ansetzbar).

Für berufsmäßige Stadt- und Ge-
meinderatsmitglieder gelten teilwei-
se abweichende Regelungen. Hierzu 
erhalten Sie von uns gerne eine ge-
sonderte Auskunft.

C)	 Ruhegehaltssatz und Ruhegehalt 
(Art. 26, 28 BayBeamtVG):

1.	 Aktuelles Recht Art. 26 BayBe-
amtVG

Ruhegehaltssatz = ruhegehalt-
fähige Dienstzeit ... Jahre/Tage x 
1,79375 mindestens 35 v. H., höchs-
tens jedoch 71,75 v. H.

Der Höchstruhegehaltssatz von 71,75 
v. H. ist nach einer ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit von 40 Jahren erreicht. Ist 
nach dieser Berechnung der Höchst-
ruhegehaltssatz von 71,75 v. H. nicht 
erreicht, sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen (siehe unter 2.) noch 
Vergleichsberechnungen nach altem 
Recht durchzuführen (Art. 103 Abs. 5 ff 
BayBeamtVG).

Art. 28 BayBeamtVG gilt für Wahl-
beamte, deren Beamtenverhältnis 
nach dem 31. Dezember 1991 begrün-
det wurde oder deren Wahlbeam-
tenverhältnis nach diesem Stichtag 
neu begründet wurde (z. B. Wahl 
zum ersten Bürgermeister einer an-
deren Gemeinde oder Bürgermeister 
wird Landrat). Außerdem ist für die 
Anwendbarkeit dieser Vergleichs-
berechnung die Ableistung einer 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit von 
mindestens zehn vollendeten Jahren 
sowie eine Amtszeit von acht voll-
endeten Jahren als Beamter auf Zeit 
erforderlich.

Eine Tabelle über die besonderen Ru-
hegehaltssätze für Beamte auf Zeit 
nach Art. 28 BayBeamtVG und Art. 
63 Abs. 4 KWBG (vgl. Nr.2) finden Sie 
im Anhang auf Seite 18.

2.	 Vergleichsberechnungen Altrecht
Art. 103 Abs. 5 ff BayBeamtVG (sog. 
„Mischrecht“) gilt für Beamte, deren 
Beamtenverhältnis vor dem 1. Januar 
1992 bereits bestanden hat und seit-
dem nicht unterbrochen ist.

Art. 63 Abs. 4 KWBG gilt für Wahl-
beamte, deren Beamtenverhältnis 
auf Zeit vor dem 1. Januar 1992 be-
reits bestanden hat, und die seitdem 
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das bisherige Amt durch erneute 
Berufung oder Wiederwahl weiter-
geführt haben. Außerdem ist für die 
Anwendbarkeit wiederum eine ru-
hegehaltfähige Dienstzeit von min-
destens zehn vollendeten Jahren so-
wie eine abgeleistete Amtszeit von 
mindestens acht Jahren erforderlich.

Maßgebend ist der höchste Ruhe-
gehaltssatz aus allen durchzufüh-
renden Berechnungen gemäß oben 
stehender Ziffern 1. und 2.

3. 	�Das Ruhegehalt berechnet sich 
sodann folgendermaßen:

Ruhegehaltfähige Bezüge x 
Ruhegehaltssatz = Ruhegehalt

4. 	�Das Mindestruhegehalt beträgt 
monatlich zwischen 1.862,00 EUR 
und 1.961,64 EUR brutto (Stand 
04/2023) – je nach Familienstand 
und individueller Ortsklasse zwi-
schen I und VII (welche sich ge-
mäß Art. 36 Abs. 1 Satz 1 BayBesG 
nach § 12 des Wohngeldgesetzes 
(WoGG) i.V.m. § 1 Abs. 3 der Wohn-
geldverordnung (WoGV) und der 
Anlage zur WoGV nach der aktuel-
len Mietenstufe des Hauptwohn-
sitzes richtet).)

5. 	�Besonderheiten gelten bei Dienst- 
unfähigkeit  aufgrund   eines  Dienst- 
unfalls sowie für die Zeit des einst- 
weiligen Ruhestandes.

D)	 Kinderbezogene Zuschläge
Für Minderjährige oder Kinder in 
Ausbildung sowie dauerhaft in den 
Haushalt aufgenommene pflege-
bedürftige Angehörige (mit min-
destens dem Pflegegrad 2) wird der 
Orts- und Familienzuschlag ab der 
Stufe 1ff. neben dem Ruhegehalt ge-
zahlt (solange die Anspruchsvoraus-
setzungen dafür vorliegen).
Das gesetzliche Kindergeld, nach 
dem sich die Stufe des Orts- und Fa-
milienstufe für Kinder richtet, wird 
von der Familienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit ausgezahlt. Die 
Entscheidung der Familienkasse ist 
dabei bindend.

E)	 Hinterbliebenenversorgung
Witwen oder Witwer erhalten 55 v. H., 
Halbwaisen 12 v. H. und Vollwaisen  
20 v. H. des zugrunde liegenden Ru-
hegehalts. Das Witwen- oder Witwer-
geld beträgt 60 v. H., wenn die Ehe vor 
dem 1. Januar 2002 geschlossen wur-
de und mindestens ein Ehegatte vor 
dem 2. Januar 1962 geboren ist. 

Besonderheiten gelten für Ehen, die 
weniger als ein Jahr gedauert haben 
(sog. Versorgungsehen) sowie Ehen, 
die nach Vollendung der jeweiligen 
gesetzlichen Regelaltersgrenze des 
Ruhegehaltsempfängers geschlos-
sen wurden (sog. Ruhestandsehen).

F)	 Steuern und sonstige Abzüge

Die beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge unterliegen grundsätz- 
lich der Lohnsteuerpflicht. Ferner 
sind ggf. Beiträge zur Krankenversi-
cherung der Rentner sowie zur ge-
setzlichen Pflegeversicherung einzu-
behalten.

3.	� WIE IST HINSICHTLICH DES 
VERSORGUNGSABSCHLAGES 
ZU VERFAHREN?

Bei Eintritt in den Ruhestand wegen 
Ablauf der Amtszeit fällt kein Versor-
gungsabschlag an. 

Bei Dienstunfähigkeit muss ein 
Wahlbeamter keinen Versorgungs-
abschlag hinnehmen, wenn er

nach Ablauf seiner Amtszeit das 
bisherige Amt weiterführt, ob-
wohl er nicht gesetzlich dazu ver-
pflichtet war, 
er zudem mit Ablauf der vorher-

gehenden Amtszeit bereits eine 
Versorgungsanwartschaft erwor-
ben hatte, und
nach der Wiederwahl wegen  
Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzt wird (Art. 52 Abs. 2 
KWBG).

Sind diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, sind die Versorgungsbezüge 
um einen Versorgungsabschlag zu 
kürzen.

4.	� KANN EIN RUHEN DER VERSOR-
GUNGSBEZÜGE ANGEORDNET 
WERDEN?

Der Dienstherr kann anordnen, dass 
der Anspruch auf die der Ruhestands-
beamten zustehenden Versorgungs-
bezüge bis längstens zur Vollendung 
des 62. Lebensjahres ruht, wenn sich 
der Beamte ohne wichtigen Grund 
nicht zur Wiederwahl für sein Amt 
stellen ließ oder die Wahl nicht ange-
nommen hat, obwohl er dienstfähig 
war (Art. 51 Abs. 1 KWBG).

Sofern sich der Wahlbeamte für eine 
Kandidatur zur Verfügung stellt, 
aber von seiner Partei nicht mehr als 
Kandidat aufgestellt wird, kann der 
Dienstherr kein Ruhen der Versor-
gungsbezüge anordnen.

Sebastian.Thaler
Hervorheben
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Beispiel 1: Kommunaler Wahlbeamter, geb. 01.05.1965, im Ruhestand ab 
01.05.2032, Ruhegehaltssatz 50 v. H., Rente ohne freiwillige Weiterversiche-
rung 600,00 €.

Ruhegehaltfähige Bezüge 
(Erreichen der Endstufe unterstellt) 	 4.000,00 €

Tag nach Vollendung des 17. Lebensjahres 	 01.05.1982
Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf des 	 30.04.2032
Zeitdifferenz 	 50 Jahre
fiktiver Ruhegehaltssatz 
(50 Jahre x 1,79375 = 89,69 v.H.) jedoch höchstens 71,75 v. H.
Höchstgrenze (71,75 v. H. aus 4.000,00 €) 	 2.870,00 €
Ruhegehalt (50 v. H. aus 4.000,00 €) 	 2.000,00 €

Differenz 	 870,00 €

Die Differenz von 870,00 € bleibt anrechenfrei. Da die einzubeziehende 
Rente von 600,00 € diesen Betrag nicht übersteigt, kommt es zu keiner Ren-
tenanrechnung. Das Ruhegehalt beträgt unverändert 2.000,00 €. 

Beispiel 2: Ruhegehalt mit einem Ruhegehaltssatz von 71,75 v. H. (Höchst-
satz), im Übrigen gleiche Daten wie bei Beispiel 1

Höchstgrenze (71,75 v. H. aus 4.000,00 €) 	 2.870,00 €
Ruhegehalt (71,75 v. H. aus 4.000,00 €) 	 2.870,00 €

Differenz 	 0,00 €

Es verbleibt kein anrechenfreier Betrag. Die einzubeziehende Rente von 
600,00 € ist in vollem Umfang auf das Ruhegehalt anzurechnen. Es ver-
bleibt ein Ruhegehalt von 2.270,00 € (2.870,00 € ./. 600,00 €)

5.	�� WIE GESTALTET SICH DIE  
RENTENANRECHNUNG?

Beim Zusammentreffen von Pensi-
on mit gesetzlicher Rente/Rente aus 
gesetzlicher Unfallversicherung/
Zusatzrente/berufsständischer Ver-
sorgung sind die beamtenrechtli-
chen Versorgungsbezüge nach Art. 
85 BayBeamtVG zu kürzen, wenn sie 
zusammen mit den Rentenleistun-
gen eine bestimmte Höchstgrenze 
überschreiten. Als Höchstgrenze gilt 
ein fiktiver Versorgungsbezug, bei 
dessen Berechnung eine ruhegehalt-

fähige Dienstzeit vom vollendeten 
17. Lebensjahr bis zum Eintritt des 
Versorgungsfalles anzusetzen ist. Die 
Höchstgrenze berechnet sich immer 
aus der Endstufe der maßgebenden 
Besoldungsgruppe.
Die beamtenrechtliche Versorgung 
wird dann insoweit gekürzt, als 
sie zusammen mit der Rente diese 
Höchstgrenze übersteigt. Die Rente 
selbst bleibt unangetastet. Die auf 
freiwilligen Beiträgen beruhenden 
Rententeile bleiben bei dieser Be-
rechnung außer Ansatz.

6.	� WIE WIRKT SICH EIN HINZUVER-
DIENST AUF DAS RUHEGEHALT 
AUS?

A) Außerhalb des öffentlichen 
Dienstes erzieltes Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen

Bezieht ein Wahlbeamter vor Vollen-
dung des 65. Lebensjahres neben sei-
nen Versorgungsbezügen Erwerbs-
einkommen aus einer Beschäftigung 
oder Tätigkeit außerhalb des öffent-
lichen Dienstes (z. B. aus nichtselbst-
ständiger Arbeit, aus selbstständiger 
Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb 
und aus Land- und Forstwirtschaft) 
oder kurzfristiges Erwerbsersatzein-
kommen (z. B. Krankengeld, Über-
gangsgeld, Arbeitslosengeld und ver-
gleichbare Leistungen), kann dieses 
Einkommen zum teilweisen Ruhen 
der Versorgungsbezüge führen.

Die Versorgungsbezüge ruhen um 
50 v. H. des Betrages, um den das 
Gesamteinkommen die ruhegehalt-
fähigen Bezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe übersteigt, aus 
der sich das Ruhegehalt errechnet 
(Höchstgrenze). Ein Mindestbetrag 
von 20 v. H. des Ruhegehalts ist zu 
belassen (Art. 52 Abs. 4 KWBG).
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Bei einer Ruhestandsversetzung we-
gen Dienstunfähigkeit (die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht), beträgt 
die Höchstgrenze für das Gesamtein-
kommen bis zum Ablauf des Monats, 

in dem das 65. Lebensjahr vollendet 
wird, 71,75 v. H. der ruhegehaltfähi-
gen Bezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe zuzüglich 525,00 € 
(Art. 83 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayBeamtVG).

Für die Hinterbliebenen eines Wahl-
beamten gelten teilweise abwei-
chende Regelungen. 

Beispiel 4: bei Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit mit Höchst- 
ruhegehaltssatz 71,75 v. H.:

Ruhegehaltfähige Bezüge
aus der Endstufe 	 4.000,00 €
daraus 71,75 v. H. 	 2.870,00 €
zuzüglich 	 630,00 €

Höchstgrenze 	 3.500,00 €
Ruhegehalt (71,75 v. H. aus 4.000,00 €) 	 2.870,00 €
Einkommen als Rechtsanwalt 	 6.000,00 €

Gesamteinkommen 	 8.870,00 €
die Höchstgrenze übersteigender Betrag
(8.870,00 € ./. 3.500,00 €) 	 5.370,00 €
anzurechnen sind 50 v. H. aus 5.370,00€ 	 2.685,00 €

verbleiben als Ruhegehalt 	 185,00 €
mindestens jedoch 20 v. H. des Ruhegehalts 	 574,00 €

Beispiel 3: bei Eintritt in den Ruhestand wegen Nichtwiederwahl mit Höchst-
ruhegehaltssatz 71,75 v. H.:

Ruhegehaltfähige Bezüge 
aus der Endstufe (= Höchstgrenze) 	 4.000,00 €

Ruhegehalt 71,75 v. H.  	 2.870,00 €

Einkommen als Rechtsanwalt 	 6.000,00 €
Gesamteinkommen 	 8.870,00 €
die Höchstgrenze übersteigender Betrag
(8.870,00 € ./. 4.000,00 €) 	 4.870,00 €
anzurechnen sind 50 % aus 4.870,00 € 	 2.435,00 €

verbleiben als Ruhegehalt 	 435,00 €
mindestens jedoch 20 v. H. des Ruhegehalts 	 574,00

Hierzu erteilen wir Ihnen gerne ge-
sondert Auskunft.
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7.	� WIE WIRKT SICH EIN WEITERER 
VERSORGUNGSANSPRUCH ODER 
EINE EHESCHEIDUNG AUS?

Weitere Versorgungsbezüge
Weitere Versorgungsbezüge sind 
grundsätzlich auf die beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge anzu-
rechnen, soweit bestimmte Höchst-
grenzen überschritten sind (Art. 84 
BayBeamtVG).

Versorgungsbezüge nach Eheschei-
dung
Sofern der Beamte im Rahmen eines 
Versorgungsausgleichs ausgleichs-
pflichtig ist, sind die Versorgungsbe-
züge im Regelfall zu kürzen (Art. 92 
BayBeamtVG).

8.	� BESTEHT BEI EINTRITT IN DEN 
RUHESTAND EIN ANSPRUCH AUF 
RÜCKÜBERNAHME?

Ungeachtet des Eintritts in den Ru-
hestand besteht für frühere Beamte 
auf Lebenszeit oder auf Probe oder 
Beschäftigte eines öffentlich-rechtli-
chen Dienstherrn im Geltungsbereich 
des KWBG (=Bayern) nach Ablauf der 
Amtszeit ein Anspruch auf Übernah-
me in das frühere Dienstverhältnis 
(Art. 25 Abs. 1 KWBG). 

Der Antrag auf Übernahme muss in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses auf Zeit gestellt werden, 
sonst erlischt der Übernahmean-
spruch.

Das Einkommen aus der Verwendung 
im öffentlichen Dienst ist nach Maß-
gabe des Art. 52 Abs. 5 KWBG i.V.m.  
§ 53 BeamtVG bis 31.12.1998 auf das Ru-
hegehalt anzurechnen siehe Beispiel 5).

B) Innerhalb des öffentlichen 
Dienstes erzieltes Verwendungs-
einkommen

Bei der Verwendung im öffentlichen 
Dienst werden die Versorgungsbe-
züge neben dem Verwendungsein-
kommen nur bis zum Erreichen der 
ruhegehaltfähigen Bezüge aus der 

Endstufe der Besoldungsgruppe ge-
zahlt, aus der sich das Ruhegehalt 
berechnet (Art. 52 Abs. 5 KWBG i.V.m. 
§ 53 BeamtVG F. bis 31.12.1998). 

Diese Regelung gilt auch nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres.

Beispiel 5: mit Höchstruhegehaltssatz 71,75 v. H.:

Ruhegehaltfähige Bezüge

aus der Endstufe (= Höchstgrenze) 	 4.000,00 €

Ruhegehalt 71,75 v. H. 	 2.870,00 €
Verwendungseinkommen als Landrat 	 6.000,00 €

Gesamteinkommen 	 8.870,00 €
die Höchstgrenze übersteigender Betrag
(8.870,00 € ./. 4.000,00 €) 	 4.870,00 €

anzurechnen sind 	 4.870,00 €
verbleiben als Ruhegehalt 	 0,00 €

Einen Mindestbelassungsbetrag gibt es hier nicht
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satzversorgungseinrichtung für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes 
ist nicht möglich.

Bei einem unversorgten Ausschei-
den aus dem Beamtenverhältnis auf 
Zeit besteht ggf. auch ein Anspruch 
auf Übergangsgeld nach Art. 67 Bay-
BeamtVG. Dieses würde z. B. nach 
einer Amtszeit von sechs Jahren das 
3 1/2 fache der Bezüge des letzten 
Monats betragen. Es wird in Monats-
raten wie die Bezüge gezahlt.

12.�	BESONDERE RUHEGEHALTS- 
SÄTZE FÜR BEAMTE AUF ZEIT

 
Siehe dazu Seite 7 Ziffer 2C, 

Ausführungen zu Art. 28 BayBeamtVG.

Es zählen nur volle (gegebenfalls ab-
gerundete) Amtsjahre als hauptbe-
ruflicher Beamter auf Zeit. 

Art. 28 BayBeamtVG gilt grundsätz-
lich für alle Beamten auf Zeit; Art. 63 

Abs. 4 KWBG ist nur dann anwend-
bar, wenn das aktuelle Dienstver-
hältnis bereits vor dem 1. Januar 1992 
bestanden hat.

In beiden Fällen ist für die Anwend-
barkeit eine ruhegehaltfähige Dienst 
zeit von mindestens zehn Jahren 
und eine Amtszeit von mindestens 
acht Jahren als Beamter auf Zeit er-
forderlich.

9.	� BESTEHT BEI EINTRITT IN DEN 
RUHESTAND EIN ANSPRUCH AUF 
ÜBERGANGSGELD?

Nein, Übergangsgeld kann nur einem 
entlassenen Beamten ohne Versor-
gungsanspruch gewährt werden (vgl. 
Art. 67 BayBeamtVG).

10.	�GILT FÜR DEN EINTRITT IN DEN 
RUHESTAND EINE GESETZLICHE 
ALTERSGRENZE?

Für kommunale Wahlbeamte ist es 
nicht möglich, während der Amtszeit 
wegen Erreichens der gesetzlichen 
Altersgrenze in den Ruhestand zu 
treten, da das KWBG einen Eintritt 
in den Ruhestand wegen Erreichens 
einer Altersgrenze nicht vorsieht. 
Eine vorzeitige Ruhestandsversetzung 
vor Ablauf der Amtszeit ist nur beim 
Vorliegen von dauernder Dienstun-
fähigkeit zulässig, die durch einen 
Amtsarzt festgestellt wurde 
(vgl. hierzu Nr. 1/B, Seite 5).

11.	� WELCHE RECHTSFOLGEN HAT EIN 
AUSSCHEIDEN OHNE EINTRITT 
IN DEN RUHESTAND?

Für frühere Beamte auf Lebens-
zeit oder auf Probe oder Beschäf-
tigte eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Geltungsbereich 
des KWBG besteht nach Ablauf der 
Amtszeit ein Anspruch auf Übernah-
me in das frühere Dienstverhältnis 
(Art. 25 Abs. 1 KWBG). Der Antrag auf 
Übernahme muss innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses auf 
Zeit gestellt werden, sonst erlischt 
der Übernahmeanspruch.

Sofern ein kommunaler Wahlbe-
amter ohne Versorgung ausschei-
det und eine Rückübernahme nicht 
stattfindet, muss der Dienstherr 
eine Nachversicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung durch-
führen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). 
Die Nachversicherung in einer Zu-



18  |  19

13.	WIE ERHALTE ICH WEITERE INFORMATIONEN?
 
Die vorstehenden Ausführungen geben nur einen allgemeinen Überblick über 
die Beamtenversorgung. Weitere Fragen – allgemein und im Einzelfall – beant-
worten wir Ihnen gerne.

Sie erreichen uns unter:
Servicenummer (089) 9235-7250
bayvv@versorgungskammer.de
www.bvk-beamtenversorgung.de

BVK Beamtenversorgung
Postfach 810207
81901 München

Hinweis:
Zur schnelleren Bearbeitung Ihrer Anfrage geben Sie bitte unser Aktenzeichen 
(bestehend aus Mitglieds- und Angemeldetennummer) an.
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Volle Amtsjahre
Ruhegehaltssatz

Art. 28 BayBeamtVG
Ruhegehaltssatz

Art. 63 Abs. 4 KWBG

8 35,00 42,00

9 36,91 43,91

10 38,83 45,83

11 40,74 47,74

12 42,65 49,65

13 44,57 51,57

14 46,48 53,48

15 48,39 55,39

16 50,31 57,31

17 52,22 59,22

18 54,13 61,13

19 56,05 63,05

20 57,96 64,96

21 59,87 66,87

22 61,79 68,79

23 63,70 70,70

24 65,61 71,75

25 67,53

26 69,44

27 71,35

28 71,75
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